
Realisation der sozioökonomischen Kindergrundsicherung für alle Kinder und

Jugendlichen unabhängig ihres Elternhauses und geltend bis zur

wirtschaftlichen Selbständigkeit des Kindes (max. bis zum 27. Lebensjahr):

Mobilität (bundesweit)

Barrierefreiheit in Schulen  1

Kita und Hort mit qualitativen, nicht verpflichtenden

Bildungsangeboten am Nachmittag2

Zugang zu digitalen Endgeräten

Medienkompetenzunterricht als eigenständiges Schulfach

Sport-, Kultur-, Kunst-, Freizeitangebote

Studium, Aus- und Weiterbildung

Gesundheitsleistungen und -vorsorge
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Startklar! Kinder&JugendFonds 

Kindergrundsicherung!

⟶ alle Infrastrukturleistungen

entgeltfrei!

www.lkas.online



 = Teilhabe vollumfänglich ermöglichen, d.h. Inklusion und keine Einschränkungen /
Ausschluss durch Kosten, z.B. Lernmittel, digitale Endgeräte, Mittagsversorgung 

[1]

 Statt Transferleistungen, über die Eltern einzeln Angebote organisieren können –
und den damit verbundenen bürokratischen Aufwand – bedarf es flächendeckender
Angebote, die allen entgeltfrei zur Verfügung stehen. 

[2]

Es muss sichergestellt werden, dass keinem Kind der Zugang zu entsprechenden
Angeboten grundsätzlich verwehrt bleibt. 

Gleichzeitig sollen die Angebote nicht verpflichtend sein, damit Kinder individuelle
Talente und Interessen auch in außerschulischen Angeboten weiterverfolgen
können.


